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1. Satzung 

zur Änderung der 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung Spiegelau 

 

Vom 13. Dezember 2022 

 

Auf Grund von Art. 5 und 8 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde 

Spiegelau folgende Satzung: 

§ 1 

Änderung der Satzung 

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der für die öffentliche 

Entwässerungseinrichtung für die Ortsteile Spiegelau, Neuhütte und Pronfelden, sowie 

für das Grundstück mit der Flurnummer 2366 der Gemarkung Oberkreuzberg vom 

28. Juli 2021 wird wie folgt geändert: 

a. § 9 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
„2Die Gebühr beträgt 4,47 € pro Kubikmeter Schmutzwasser“ 

b. § 10 Abs. 8 wird wie folgt gefasst: 
„Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,18 € pro 
Quadratmeter/Veranlagungsjahr.“ 

§ 2 

In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2022 in Kraft. 

 

Spiegelau, 13. Dezember 2022 

Gemeinde Spiegelau 

 

 L.S. 

Roth 

1. Bürgermeister 


